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§ 221
(bei § 103 StGB West)

§ 222
(bei §§ 90a, 104 StGB West) 

§223
(bei § 134 StGB West)

§224

Anmaßung staatlicher Befugnisse
§ 132

Wer unbefugt sich mit der Ausübung eines öffent
lichen Amtes befaßt oder eine Handlung vornimmt, 
welche nur kraft eines öffentlichen Amtes vorge
nommen werden darf,

(1) Wer sich eine staatliche Befugnis anmaßt

wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder 
mit Geldstrafe bestraft.

und dadurch die ordnungsgemäße Tätigkeit staatlicher 
Organe oder die Rechte der Bürger beeinträchtigt,

wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit 
Verurteilung auf Bewährung oder mit Geldstrafe be
straft.

§ 132 a
(1) Wer unbefugt

1. inländische oder ausländische Amts- oder Dienst
bezeichnungen, Titel oder Würden führt,

(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt

2. inländische oder ausländische Uniformen, Amts
kleidungen oder Amtsabzeichen trägt oder

eine Uniform eines Staatsorgans oder einer staatlichen 
Einrichtung trägt

3. eine Berufstracht oder ein Berufsabzeichen für 
Betätigung in der Kranken- oder Wohlfahrtspflege 
trägt, die im Inland staatlich anerkannt oder geneh
migt sind,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr und mit 
Geldstrafe oder mit einer dieser Strafen bestraft.

(2) Den in Absatz 1 Nr. 1 bis 3 genannten Be
zeichnungen, Titeln, Würden, Uniformen, Kleidungen, 
Trachten oder Abzeichen stehen solche gleich, die ihnen 
zum Verwechseln ähnlich sind.

(3) Die Vorschriften der Absätze 1 und 2 gelten 
auch für Amtsbezeichnungen, Titel, Würden, Amts
kleidungen und Amtsabzeichen der Religionsgesell
schaften des öffentlichen Rechts sowie für Berufstrach
ten und Berufsabzeichen der von ihnen anerkannten 
religiösen Vereinigungen oder religiösen Genossen
schaften.

(4) Gegenstände, auf die sich eine Straftat nach Ab
satz 1 Nr. 2 oder 3, allein oder in Verbindung mit 
Absatz 2 oder 3 bezieht, können eingezogen werden.

und dadurch die ordnungsgemäße Tätigkeit staat
licher Organe oder Einrichtungen oder die Rechte 
der Bürger beeinträchtigt.


